
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2018/12/10 LVwG-340-
24/2018-R11

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.2018

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

10.12.2018

Norm

MSG Vlbg 2010 §8 Abs1

MSG Vlbg 2010 §8 Abs3

MSV Vlbg 2010 §9 Abs4 liti

ASVG §330a

Rechtssatz

Eine Au age in einem Bescheid zur Gewährung von Mindestsicherung, dass umgehend Vorkehrungen zur Vermietung

von Immobilien (hier: Wohnhaus) zu treffen sind, ist rechtswidrig.

Schlagworte

Mindestsicherung, Auflage zur Vermietung von Wohnung

Anmerkung

Revision wurde vom Verwaltungsgerichtshof (28.05.2019, Ro 2019/10/0012) wegen Todes der

Mindestsicherungsbezieherin für gegenstandslos erklärt und das Verfahren eingestellt.

Selbe Rechtsansicht wird vom Landesverwaltungsgericht Vorarlberg in LVwG-340-1/2019-R11 vom 13.08.2019

vertreten. Im dortigen Verfahren hat der Verwaltungsgerichtshof (04.05.2020, Ro 2019/10/0036) eine Revision als

unbegründet abgewiesen.
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